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RS OGH 1998/5/5 4Ob118/98a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1998

Norm

ZPO §237 A

GOG §90a Abs1

Rechtssatz

Der Beschluß auf KIagerücknahme mangels Erlags der aufgetragenen Prozeßkostensicherheit ist einer

Klagerückziehung ohne Anspruchsverzicht gleichzuhalten (RZ 1957, 74). Diese Beschlußfassung ist der ersten

Fallgruppe des § 90 a Abs 1 GOG zuzurechnen, sie wird durch die Vorabentscheidung in keiner Weise beeinflußt.
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